
  

Rubrik: Konkurse 
Unterrubrik: Kollokationsplan und Inventar 
Publikationsdatum: SHAB, KABBS 31.01.2024 
Öffentlich einsehbar bis: 31.01.2029 
Meldungsnummer: KK04-0000039390 
 

Publizierende Stelle 
Konkursamt des Kantons Basel-Stadt, Postfach 230, 4001 Basel

Kollokationsplan und Inventar Myls AG

Schuldner:  
Myls AG 
CHE-102.406.514 
Centralbahnstr. 7 
4051 Basel 

Rechtliche Hinweise:  
Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder 
teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss 
innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim 
angegebenen Gericht am Konkursort gegen die Masse klagen. Will er die Zulassung 
eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den 
Gläubiger richten.  
Publikation nach Art. 221 und 249-250 SchKG. 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Kollokationsplan und Inventar liegen den beteiligten Gläubigern beim Konkursamt zur 
Einsicht auf. Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes sind beim Zivilgericht, 
Beschwerden gegen das Inventar bei der Aufsichtsbehörde über das Konkursamt 
anhängig zu machen. 

Anfechtungsfrist Kollokationsplan: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 20.02.2024 

Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 10.02.2024 

Auflagestelle:  
Konkursamt Basel-Stadt, Bäumleingasse 5, Postfach 230, 4001 Basel 



Kontaktstelle für Beschwerden:  
Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt, Postfach, 4001 
Basel 

Kontaktstelle für Klage und Anfechtung:  
Zivilgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 5, 4001 Basel 

Bemerkungen:  
null 
Firmenzweck :  
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien 
aller Art sowie von andern Rechten, dies sich auf Immobilien beziehen oder von 
Forderungen mit oder ohne Grundpfandrecht, die mit Immobilien zusammenhängen. 
Die Gesellschaft kann Wertpapiere erwerben und verkaufen und sich an anderen 
Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen 
im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit 
ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene 
oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für 
Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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